
Die Firma BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Mühlwiesenstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland – im folgenden BESSEY genannt – und der 
Unterzeichnete kommen wie folgt überein:

1.	 Tag des Inkrafttretens dieser Vereinbarung ist der ....................................................... Die Vereinbarung unterliegt deutschem Recht. Eine Änderung 
dieser Vereinbarung bedarf der Schriftform und ist von beiden Parteien zu unterzeichnen.

2.	 Geschützte Informationen sind insbesondere Daten, Know-How, Formeln, Verfahren, Designs, Skizzen, Photographien, Pläne, Zeichnungen, 
Spezifikationen, Muster, Berichte, Anlagenanordnungen, Ausrüstungskonfigurationen, Untersuchungen, Erkenntnisse, Software, biologisches 
Material, Videobänder, Erfindungen oder Ideen, ohne jedoch hierauf beschränkt zu sein.

3.	 Der Offenbarende ist BESSEY und beabsichtigt, den Vertraulichkeitsstatus seiner vertraulichen Informationen zu wahren.

4.	 Der Offenbarende wird seine vertraulichen Informationen eindeutig als solche identifizieren, durch mündliche Erklärung gegenüber dem Em-
pfänger. 

5.	 Die vertraulichen Informationen betreffen seitens BESSEY: (Beschreibung der Gegenstände) 
 
•	.................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
•	.....................................................................................................................................................................................................................................................

6.	 Die im Folgenden bezeichneten Vertreter der Parteien treffen alle Maßnahmen in bezug auf diese Vereinbarung und sind über alle Mitteilungen 
in bezug auf diese Vereinbarung zu unterrichten. Jede Änderung in der Vertretung einer der Parteien ist der anderen Partei vorher schriftlich 
mitzuteilen.

7.	 Über den Umfang der offen zu legenden vertraulichen Informationen entscheidet allein der Offenbarende, jedoch sind alle Offenbarungen unter 
dieser Vereinbarung am Tag des Inkrafttretens abschließend auszuüben. 

8.	 Der Empfänger ist verpflichtet, die erforderliche Sorgfalt zu beachten, um die Offenbarung der vertraulichen Informationen des Offenbarenden 
gegenüber Dritten zu verhindern, ausgenommen derjenigen, für die der Offenbarende eine schriftliche Ermächtigung erteilt hat. Die interne 
Verbreitung der vertraulichen Informationen des Offenbarenden durch den Empfänger ist auf diejenigen Arbeitnehmer zu beschränken, deren 
Aufgaben die Notwendigkeit, dass sie von derartigen Informationen Kenntnis haben, rechtfertigen, und ist gegebenenfalls nur auf der Grundla-
ge zulässig, dass diesen Arbeitnehmern ihre Pflicht zur Wahrung des Vertraulichkeitsstatus dieser Information eindeutig verständlich gemacht 
wird und dass die Benutzung dieser Informationen ausschließlich auf den Zweck begrenzt wird, für den sie dem Empfänger unter dieser 
Vereinbarung gestattet wurde. 

9.	 Ohne schriftliche Ermächtigung des Offenbarenden darf der Empfänger die vom Offenbarenden unter dieser Vereinbarung offenbarten vertrauli-
chen Informationen nicht an Dritte weitergeben.

10.	 Die in dieser Vereinbarung enthaltenen Bestimmungen berühren nicht das Recht des Empfängers zur Verwendung oder Offenbarung jeglicher 
Informationen, insoweit 

a.	 als diese zum Zeitpunkt der Offenbarung der betroffenen Geschäftswelt oder der Öffentlichkeit bereits allgemein bekannt sind;
b.	 diese ohne Verschulden des Empfängers der betroffenen Geschäftswelt oder der Öffentlichkeit zu einem späteren Zeitpunkt allgemein 

bekannt werden, jedoch erst ab dem späteren Zeitpunkt;
c.	 diese sich bereits vor Empfang vom Offenbarenden im Besitz des Empfängers befanden, nachweislich eines schriftlichen oder anderen 

körperlichen Beweises des Empfängers;
d.	 diese von einem oder mehreren Arbeitnehmern des Empfängers unabhängig entwickelt werden, der bzw. die weder unmittelbar noch mittel-

bar Zugang zu den vertraulichen Informationen des Offenbarenden hatte(n);
e.	 diese dem Empfänger in gutem Glauben von einem Dritten offen gelegt werden, der ein unabhängiges Recht daran besitzt;
f.	 oder erst nach einer Frist von 8 Wochen gerechnet ab dem Tag des Inkrafttretens.  

11.	 Diese Vereinbarung ist nicht so auszulegen, dass eine ausdrückliche oder implizite Lizenz zur Verwendung von vertraulichen Informationen, 
ausgenommen derjenigen, die von Absatz 9 erfasst sind, begründet wird. 

	 __________________________	 ________________________________________	 _______________________________________ 
	 Datum:	 (Name in Druckbuchstaben/ Firma)	 (BESSEY Tool GmbH & Co. KG)

	 __________________________	 ________________________________________	 _______________________________________ 
	 Datum:	 (Name in Druckbuchstaben/ Firma)	 (Unterschrift)

	 __________________________	 ________________________________________	 _______________________________________ 
	 Datum:	 (Name in Druckbuchstaben/ Firma)	 (Unterschrift)

Geheimhaltungsvereinbarung

Spanntechnik I Schneidtechnik I Präzisionsstahl


